
Auf der Grundlage

Ø des § 239 Satz 1 SGB V in der durch Artikel 1 Nr. 156 des GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetzes (GKV-WSG) vom 26. März 2007 (BGBl I
S. 378) mit Wirkung vom 1. Januar 2009 an geltenden Fassung,

Ø des § 240 Abs. 1 Satz 1 SGB V in der durch Artikel 2 Nr. 29a1 des GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetzes (GKV-WSG) vom 26. März 2007 (BGBl I
S. 378) mit Wirkung vom 1. Januar 2009 an geltenden Fassung,

Ø des § 254 Satz 2 SGB V in der durch Artikel 1 Nr. 172 des GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetzes (GKV-WSG) vom 26. März 2007 (BGBl I
S. 378) mit Wirkung vom 1. Januar 2009 an geltenden Fassung,

Ø des § 23 Abs. 1 Satz 1 SGB IV in der durch Artikel 5 Nr. 1 des GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetzes (GKV-WSG) vom 26. März 2007 (BGBl I
S. 378) mit Wirkung vom 1. Januar 2009 an geltenden Fassung

regelt der GKV-Spitzenverband (Spitzenverband Bund der Krankenkassen) ein-
heitlich für alle Krankenkassen*:

* Für freiwillige Mitglieder landwirtschaftlicher Krankenkassen wird die Beitragsbemes-
sung durch die Satzung geregelt; § 240 SGB V ist nach § 46 Abs. 1 Satz 1 KVLG 1989 mit
der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Regelungen des GKV-Spitzenverbandes
die Regelungen der Satzung treten.
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(1) Diese Grundsätze regeln das Nähere zur Beitragsbemessung für freiwillige
Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung nach Maßgabe des § 240
SGB V und für andere Mitglieder, für die § 240 SGB V für entsprechend anwend-
bar erklärt wird. Für Schwangere, deren Mitgliedschaft nach § 192 Abs. 2 SGB V
erhalten bleibt, gelten die Grundsätze zur Beitragsbemessung ebenfalls.

(2) Absatz 1 gilt auch für die Beiträge zur Pflegeversicherung, soweit das Bei-
tragsrecht der Pflegeversicherung hinsichtlich der Beitragsbemessung auf § 240
SGB V verweist. Dies gilt auch in den Fällen, in denen nicht die Krankenkasse,
sondern die Pflegekasse den Beitrag festsetzt.

(3) Diese Grundsätze treffen darüber hinaus einheitliche Regelungen zur Zah-
lung und Fälligkeit der von Mitgliedern selbst zu entrichtenden Beiträge zur
Krankenversicherung mit Ausnahme des Zusatzbeitrags nach § 242 SGB V und
zur Pflegeversicherung.

(1) Die Beiträge werden nach den beitragspflichtigen Einnahmen des Mitglieds
bemessen. Die Beitragsbemessung hat die gesamte wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit des Mitglieds zu berücksichtigen. Für versicherte Familienangehörige
(§ 10 SGB V) werden Beiträge nicht erhoben. Abstufungen nach dem Familien-
stand oder der Zahl der versicherten Familienangehörigen sind unzulässig.

(2) Für die Beitragsbemessung sind mindestens die Einnahmen des Mitglieds zu
berücksichtigen, die bei einem vergleichbaren versicherungspflichtig Beschäf-
tigten der Beitragsbemessung zugrunde zu legen sind.

(3) Für Mitglieder, die neben dem Arbeitsentgelt eine Rente der gesetzlichen
Rentenversicherung beziehen, ist der Zahlbetrag der Rente getrennt von den
übrigen Einnahmen bis zur Beitragsbemessungsgrenze zugrunde zu legen. So-
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weit dies insgesamt zu einer über der Beitragsbemessungsgrenze liegenden
Beitragsbelastung führen würde, ist statt des entsprechenden Beitrags aus der
Rente nur der Zuschuss des Rentenversicherungsträgers einzuzahlen.

(4) Bei Mitgliedern, deren Ehegatte oder Lebenspartner nach dem LPartG nicht
einer Krankenkasse (§ 4 Abs. 2 SGB V) angehört, setzen sich die beitragspflich-
tigen Einnahmen aus den eigenen Einnahmen und den Einnahmen des Ehegat-
ten oder Lebenspartners zusammen. Von den Einnahmen des Ehegatten oder
Lebenspartners ist für jedes gemeinsame unterhaltsberechtigte Kind, für das
eine Familienversicherung nur wegen der Regelung des § 10 Abs. 3 SGB V nicht
besteht, ein Betrag in Höhe von einem Drittel der monatlichen Bezugsgröße
nach § 18 Abs. 1 SGB IV abzusetzen. Für die Beitragsbemessung werden nach-
einander die eigenen Einnahmen des Mitglieds und die Einnahmen des Ehegat-
ten oder Lebenspartners bis zur Hälfte der sich aus der nach Satz 1 und 2 erge-
benden Summe der Einnahmen, höchstens bis zu einem Betrag in Höhe der hal-
ben Beitragsbemessungsgrenze, berücksichtigt. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht,

1. wenn die Einnahmen des Mitglieds die halbe Beitragsbemessungsgrenze
oder die Einnahmen des Ehegatten oder Lebenspartners übersteigen,

2. wenn die Ehegatten oder Lebenspartner dauernd getrennt leben (§ 1361
BGB),

3. bei Rentenantragstellern für die Beitragsbemessung in der Zeit der Renten-
antragstellung bis zum Beginn der Rente,

4. bei Personen, bei denen die Rentenzahlung eingestellt wird, bis zum Ablauf
des Monats, in dem die Entscheidung über Wegfall oder Entzug der Rente
unanfechtbar geworden ist,

5. bei Schwangeren, deren Mitgliedschaft nach § 192 Abs. 2 SGB V erhalten
bleibt.

(1) Als beitragspflichtige Einnahmen sind das Arbeitsentgelt, das Arbeitsein-
kommen, der Zahlbetrag der Rente der gesetzlichen Rentenversicherung, der
Zahlbetrag der Versorgungsbezüge sowie alle Einnahmen und Geldmittel, die
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für den Lebensunterhalt verbraucht werden oder verbraucht werden können,
ohne Rücksicht auf ihre steuerliche Behandlung zugrunde zu legen. Einnahmen,
die nicht in Geld bestehen, sind entsprechend den für die Sachbezüge gelten-
den Regelungen der Sozialversicherungsentgeltverordnung zu bewerten. Die
Einnahmen sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten abzugrenzen; eine die
beitragspflichtigen Einnahmen mindernde Berücksichtigung von Zwecksetzun-
gen einzelner Einnahmen findet nicht statt.

(2) Für jeden Kalendertag der Mitgliedschaft ist 1/30 der dem Beitragsmonat
nach § 5 zuzuordnenden beitragspflichtigen Einnahmen, maximal ein Betrag in
Höhe von 1/30 der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze, zu berücksichti-
gen.

(3) Als beitragspflichtige Einnahmen gilt für den Kalendertag mindestens der
90. Teil der monatlichen Bezugsgröße, soweit im SGB V und im SGB XI nichts
Abweichendes bestimmt ist.

(4) § 226 Abs. 2 SGB V gilt nicht.

Den beitragspflichtigen Einnahmen im Sinne des § 3 Abs. 1 zuzurechnen sind
auch

1. Abfindungen, Entschädigungen oder ähnliche Leistungen, die wegen Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses gezahlt werden,

2. Rentenabfindungen,
3. der Aufstockungsbetrag nach dem Altersteilzeitgesetz sowie der entspre-

chende Zuschlag zur Aufstockung der Bezüge nach beamtenrechtlichen Vor-
schriften oder Grundsätzen,

4. das an eine Pflegeperson weitergeleitete Pflegegeld im Sinne des § 13 Abs. 6
SGB XI.



Seite 5 / 17

(1) Die beitragspflichtigen Einnahmen sind jeweils dem Monat der Mitglied-
schaft, für den Beiträge zu zahlen sind, zuzuordnen (Beitragsmonat).

(2) Laufende beitragspflichtige Einnahmen sind dem Beitragsmonat zuzuordnen,
in dem der Anspruch auf sie entsteht oder in dem sie zufließen, sofern nicht
eine typisierende Zuordnung bei der Beitragsbemessung der einzelnen Perso-
nengruppen vorgeschrieben ist. Hiervon abweichend ist das Arbeitseinkommen
dem jeweiligen Beitragsmonat mit einem Zwölftel des dem vorliegenden aktuel-
len Einkommensteuerbescheid zu entnehmenden Jahresbetrags zuzuordnen.
Satz 2 gilt für Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung entsprechend.

(3) Einmalige beitragspflichtige Einnahmen sind ohne Rücksicht auf den Zeit-
punkt ihrer Entstehung oder des Zuflusses dem jeweiligen Beitragsmonat mit
einem Zwölftel des zu erwartenden Betrags für zwölf Monate zuzuordnen. Dies
gilt abweichend von § 23a SGB IV auch für einmalig gezahltes Arbeitsentgelt
aus einer Beschäftigung. Einmalige beitragspflichtige Einnahmen, die nicht im
Voraus zu erwarten sind, sind vom Zeitpunkt ihres Zuflusses dem jeweiligen
Beitragsmonat mit einem Zwölftel des Betrags für zwölf Monate zuzuordnen.
Abweichende Regelungen in den Absätzen 4 bis 6 bleiben unberührt.

(4) Die in Form nicht regelmäßig wiederkehrender Leistungen gewährten Ver-
sorgungsbezüge, Leistungen aus einer befreienden Lebensversicherung sowie
Leistungen von Versicherungsunternehmen, die wegen einer Einschränkung der
Erwerbsfähigkeit oder zur Alters- oder Hinterbliebenenversorgung gezahlt wer-
den, sind vom Zeitpunkt des auf die Auszahlung folgenden Monats dem jeweili-
gen Beitragsmonat mit einem 1/120 des Zahlbetrags der Leistung für 120 Mo-
nate zuzuordnen.

(5) Abfindungen, Entschädigungen oder ähnliche Leistungen, die wegen Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses in Form nicht monatlich wiederkehrender Leis-
tungen gezahlt werden, sind vom Zeitpunkt ihres Zuflusses dem jeweiligen Bei-
tragsmonat mit einem Betrag in Höhe des laufenden Arbeitsentgelts, das zuletzt
vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erzielt wurde, zuzuordnen, längs-
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tens für die Zeit (Tage), die sich bei entsprechender Anwendung des § 143a
SGB III ergibt.

(6) Nachzahlungen von Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung sowie
Nachzahlungen von Versorgungsbezügen sind dem jeweiligen Beitragsmonat
zuzuordnen, für den die Renten oder Versorgungsbezüge nachgezahlt werden.

(1) Die Krankenkasse hat zur Feststellung der Beitragspflicht vom Mitglied einen
aktuellen Nachweis über die beitragspflichtigen Einnahmen, die nicht durch
Dritte gemeldet werden, zu verlangen.

(2) Zur Feststellung von Änderungen in den Verhältnissen, die für die Beitrags-
bemessung erheblich sind und nicht durch Dritte gemeldet werden, hat die
Krankenkasse die beitragspflichtigen Einnahmen regelmäßig zu überprüfen. Die
Überprüfung ist spätestens nach 12 Monaten seit der letzten Feststellung oder
Überprüfung einzuleiten. Die Krankenkasse kann die Überprüfung für einzelne
Personengruppen stichtagsbezogen durchführen; dabei können Mitglieder, de-
ren Beitragspflicht innerhalb der letzten 18 Monate erstmals festgestellt wurde,
ausgenommen werden. Von einer Überprüfung kann für die Dauer von längs-
tens 24 Monaten seit der letzten Feststellung oder Überprüfung abgesehen
werden, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass
keine Änderungen in den Verhältnissen, die für die Beitragsbemessung erheb-
lich sind, eingetreten sind.

(3) Für die Feststellung nach Absatz 1 und für die Überprüfung nach Absatz 2
ist ein Fragebogen zu verwenden, der mindestens die in Anlage 1 aufgeführten
Inhalte berücksichtigt. Die Krankenkasse entscheidet grundsätzlich nach
pflichtgemäßem Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts, welche Beweismittel
(Nachweise) sie für erforderlich hält. Der Nachweis ist immer zu führen
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1. für Arbeitseinkommen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
über den aktuellen Einkommensteuerbescheid, sofern eine Veranlagung zur
Einkommensteuer bereits erfolgt ist,

2. für Arbeitsentgelt, Dienstbezüge und vergleichbare Einnahmen über eine
Entgeltbescheinigung,

3. für Abfindungen, Entschädigungen oder ähnliche Leistungen, die wegen Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses gezahlt werden, über entsprechende Ver-
träge, Vereinbarungen, Sozialpläne oder entsprechende Unterlagen,

4. für Renten und Versorgungsbezüge über einen aktuellen Bescheid oder eine
Anpassungsmitteilung der die Rentenleistung zahlenden Stelle oder Konto-
auszüge, die die Höhe der laufenden Rentenleistung belegen.

(4) Mitglieder haben die für die Beitragsbemessung erforderlichen Nachweise
auf Verlangen vorzulegen und Änderungen in den Verhältnissen, die für die
Beitragsbemessung erheblich sind und nicht durch Dritte gemeldet werden,
unverzüglich mitzuteilen. Nachgewiesene Änderungen in den Verhältnissen, die
für die Beitragsbemessung erheblich sind, werden vom Zeitpunkt der Änderung
an wirksam.

(5) Sofern und solange Nachweise auf Verlangen der Krankenkasse nicht vorge-
legt werden, sind für die weitere Beitragsbemessung für den Kalendertag bei-
tragspflichtige Einnahmen in Höhe von 1/30 der monatlichen Beitragsbemes-
sungsgrenze zugrunde zu legen. Änderungen der Beitragsbemessung nach
Satz 1 aufgrund eines später vorgelegten Nachweises sind erst zum ersten Tag
des auf die Vorlage des Nachweise folgenden Monats zu berücksichtigen, wenn
der Nachweis nach Ablauf eines Monats nach der Bekanntgabe der Beitragsfest-
setzung nach Satz 1 der Krankenkasse vorgelegt wird.

(6) Für die Berücksichtigung von Änderungen beim Arbeitseinkommen hauptbe-
ruflich selbstständig Erwerbstätiger gilt § 7 Abs. 7; für die Berücksichtigung von
Änderungen bei sonstigem Arbeitseinkommen sowie bei Einnahmen aus Ver-
mietung und Verpachtung gilt § 7 Abs. 7 entsprechend.

(7) Der Nachweis ist nicht zu führen für erklärte beitragspflichtige Einnahmen,
die insgesamt die Beitragsbemessungsgrenze übersteigen. Satz 1 gilt nicht,
wenn das Mitglied eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder
Versorgungsbezüge oder ein Arbeitseinkommen aus einer nicht hauptberuflich
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selbstständigen Erwerbstätigkeit, das neben einer Rente oder Versorgungsbe-
zügen erzielt wird, bezieht.

(1) Für Arbeitnehmer, die wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze
versicherungsfrei sind, gilt als beitragspflichtige Einnahmen für den Kalendertag
1/30 der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze (§ 223 Abs. 3 SGB V). Für die
Dauer des Bezugs von Einnahmen, die nur nach den Bestimmungen des § 23c
Abs. 1 SGB IV der Beitragspflicht unterliegen, sind diese Einnahmen für die Bei-
tragsbemessung heranzuziehen. In den Fällen des § 7 Abs. 3 Satz 1 SGB IV sind
die Beiträge für die Dauer eines Monats weiterhin nach Satz 1 zu bemessen. Bei
Bezug von Kurzarbeitergeld werden auf Antrag des Mitglieds die Beiträge nach
dem Betrag bemessen, der für einen krankenversicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer als Beitragsbemessungsgrundlage nach § 232a Abs. 2 SGB V heranzu-
ziehen wäre.

(2) Für Beamte, Richter, Soldaten und sonstige versicherungsfreie Beschäftigte
im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 2, 4 und 5 SGB V gelten als beitragspflichtige Ein-
nahmen für den Kalendertag 1/360 der auf der Grundlage der gegenwärtigen
Verhältnisse zu erwartenden Bezüge eines Jahres aus dem Dienstverhältnis so-
wie die sonstigen Einnahmen. Nachzahlungen von Bezügen sind dem Zeitraum
zuzuordnen, für den sie bestimmt ist. Die Sätze 1 und 2 gelten für versiche-
rungsfreie Personen, denen Anspruch auf Ruhegehalt oder ähnliche Bezüge zu-
erkannt ist, mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Dienstverhältnisses das
Ruhestandsverhältnis tritt.

(3) Für hauptberuflich selbstständig Erwerbstätige gilt als beitragspflichtige Ein-
nahmen für den Kalendertag 1/30 der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze
(§ 223 Abs. 3 SGB V). Werden niedrigere Einnahmen nachgewiesen, sind diese
als beitragspflichtige Einnahmen heranzuziehen, mindestens jedoch für den
Kalendertag 1/40 der monatlichen Bezugsgröße (§ 18 Abs. 1 SGB IV).
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(4) Abweichend von Absatz 3 werden auf Antrag die Beiträge für Mitglieder,
deren beitragspflichtige Einnahmen für den Kalendertag 1/40 der monatlichen
Bezugsgröße unterschreiten, nach den tatsächlichen Einnahmen, mindestens
jedoch nach 1/60 der monatlichen Bezugsgröße für den Kalendertag bemessen.
Die Beitragsbemessung nach Satz 1 ist ausgeschlossen, wenn

1. die Hälfte der auf den Kalendertag entfallenden beitragspflichtigen Einnah-
men der Bedarfsgemeinschaft mindestens 1/40 der monatlichen Bezugsgrö-
ße entspricht oder diesen Betrag übersteigt oder

2. die Bedarfsgemeinschaft steuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen
erzielt oder

3. die Bedarfsgemeinschaft positive oder negative Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung erzielt oder

4. das Vermögen des Mitglieds oder seines Partners jeweils das Vierfache der
monatlichen Bezugsgröße übersteigt.

Zur Bedarfsgemeinschaft im Sinne von Satz 2 gehören das hauptberuflich
selbstständig erwerbstätige Mitglied sowie als dessen Partner

1. der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte,
2. die Person, die mit dem Mitglied in eheähnlicher Gemeinschaft im Sinne des

§ 7 Abs. 3 Nr. 3 Buchst. c und Abs. 3a SGB II lebt,
3. der nicht dauernd getrennt lebende Lebenspartner.

Bei der Berücksichtigung der beitragspflichtigen Einnahmen nach Satz 2 Nr. 1
wird für jedes im Haushalt lebende Kind des Mitglieds oder des Partners ein
Freibetrag in Höhe von einem Fünftel der monatlichen Bezugsgröße nach § 18
Abs. 1 SGB IV für den Kalendermonat abgesetzt; ein Absetzungsbetrag ist zu
berücksichtigen, wenn für das Kind dem Grunde nach die Voraussetzungen für
die Familienversicherung nach § 10 SGB V oder § 7 KVLG 1989 aus der Versi-
cherung des Mitglieds oder aus der Versicherung des Partners erfüllt sind. Als
Vermögen nach Satz 2 Nr. 4 sind alle verwertbaren Vermögensgegenstände mit
ihrem Verkehrswert zu berücksichtigen; nicht berücksichtigt werden die in § 12
Abs. 3 Satz 1 SGB II genannten Vermögensgegenstände, soweit sie angemessen
sind; § 12 Abs. 3 Satz 2 SGB II gilt entsprechend. Zum Vermögen nach Satz 2
Nr. 4 zählen nicht das Altersvorsorgevermögen im Sinne von § 12 Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 SGB II in unbegrenzter Höhe sowie das in § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SGB II
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genannte Altersvorsorgevermögen, soweit es das Siebenfache der monatlichen
Bezugsgröße nicht übersteigt. Für die Beurteilung der Tatbestände nach Satz 2
sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der Antragstellung maßgebend.

(5) Abweichend von den Absätzen 3 und 4 werden die Beiträge nach den tat-
sächlichen Einnahmen, mindestens nach 1/60 der monatlichen Bezugsgröße
(§ 18 Abs. 1 SGB IV) für den Kalendertag bemessen, wenn hauptberuflich
selbstständig erwerbstätige Mitglieder Anspruch auf einen Gründungszuschuss
nach § 57 SGB III oder eine entsprechende Leistung nach § 16 SGB II haben.
Satz 1 gilt bis zum 30.6.2009 auch für hauptberuflich selbstständig erwerbstä-
tige Mitglieder, die Anspruch auf einen monatlichen Existenzgründungszu-
schuss nach § 421l SGB III haben.

(6) Der Beitragsbemessung nach den Absätzen 3 bis 5 werden nacheinander
zugrunde gelegt

1. das Arbeitseinkommen aus der hauptberuflichen selbstständigen Erwerbstä-
tigkeit,

2. der Zahlbetrag der Rente der gesetzlichen Rentenversicherung,
3. der Zahlbetrag der Versorgungsbezüge,
4. das Arbeitsentgelt aus einer Beschäftigung, soweit es sich nicht um eine ge-

ringfügig entlohnte Beschäftigung handelt,
5. die sonstigen Einnahmen, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bestim-

men.

Der ermäßigte Beitragssatz nach § 243 Abs. 1 SGB V ist für die Einnahmen nach
den Nummern 1, 4 und 5 maßgebend; für die Einnahmen nach den Nummern
2 und 3 gilt der allgemeine Beitragssatz nach § 241 SGB V.

(7) Die Voraussetzungen für die Beitragsbemessung nach Absatz 3 Satz 2, Ab-
satz 4 oder Absatz 5 sind vom Mitglied nachzuweisen. Das über den letzten
Einkommensteuerbescheid festgesetzte Arbeitseinkommen bleibt bis zur Ertei-
lung des nächsten Einkommensteuerbescheids maßgebend. Der neue Einkom-
mensteuerbescheid ist für die Beitragsbemessung ab Beginn des auf die Ausfer-
tigung folgenden Monats heranzuziehen. Legt das Mitglied den Einkommens-
steuerbescheid später vor und ergäbe sich eine günstigere Beitragsbemessung,
sind die Verhältnisse erst ab Beginn des auf die Vorlage dieses Einkommensteu-
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erbescheids folgenden Monats zu berücksichtigen. Bei hauptberuflich selbst-
ständig Erwerbstätigen, die eine selbstständige Tätigkeit neu aufnehmen, wer-
den die Beiträge auf Antrag des Mitglieds abweichend von Absatz 3 Satz 1 bis
zur Vorlage des ersten Einkommensteuerbescheides einstweilig nach den vor-
aussichtlichen Einnahmen festgesetzt.

(8) Für freiwillige Mitglieder, die Schüler einer Fachschule oder Berufsfachschule
sind oder regelmäßig ihre Arbeitsleistung im Umherziehen anbieten (Wanderge-
sellen), gilt als beitragspflichtige Einnahmen für den Kalendertag 1/30 des Be-
trags, der als monatlicher Bedarf nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 BAföG für
Studenten festgesetzt ist, die nicht bei ihren Eltern wohnen. Gleiches gilt für
Personen, die als Studierende einer ausländischen staatlichen oder staatlich
anerkannten Hochschule eingeschrieben sind, bis zum Abschluss des 14. Fach-
semesters oder bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres; § 5 Abs. 1 Nr. 9 zwei-
ter Halbsatz SGB V gilt entsprechend.

(9) Für freiwillig versicherte Rentner werden die Beiträge kalendertäglich min-
destens nach dem 90. Teil der monatlichen Bezugsgröße erhoben, es sei denn,
die Voraussetzungen des § 240 Abs. 4 Satz 7 SGB V werden erfüllt. Für die
Rangfolge der der Beitragsberechnung zugrunde zu legenden Einnahmen gilt
§ 238a SGB V.

(10) Für die Beitragsbemessung von Empfängern von Leistungen nach dem
SGB XII, die in Einrichtungen (§ 13 Abs. 2 SGB XII) stationär untergebracht sind,
gilt als beitragspflichtige Einnahmen für den Kalendertag 1/30 des 3,6-fachen
des Regelsatzes für den Haushaltsvorstand. Als Regelsatz für den Haushaltsvor-
stand im Sinne des Satzes 1 ist der nach § 20 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 SGB II
maßgebende bundeseinheitliche Betrag der monatlichen Regelleistung anzuset-
zen.

(11) Für freiwillige Mitglieder im Sinne des § 240 Abs. 4a SGB V gilt als bei-
tragspflichtige Einnahmen für den Kalendertag 1/300 der monatlichen Bezugs-
größe (§ 18 Abs. 1 SGB IV).
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(1) Soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, sind die Beiträge je Beitragsmonat
für jeden Kalendertag der Mitgliedschaft zu zahlen; dabei ist der volle Monat
mit 30 Tagen anzusetzen.

(2) Der Bezug von Krankengeld begründet Beitragsfreiheit für vor dem Leis-
tungsbezug beitragspflichtiges Arbeitsentgelt, das durch die zu zahlende Leis-
tung ersetzt wird. § 57 Abs. 2 SGB XI bleibt unberührt. § 240 Abs. 4 Satz 1
SGB V gilt für die Dauer des Bezugs von Krankengeld für nach § 6 Abs. 1 Nr. 1
SGB V versicherungsfreie Arbeitnehmer nicht.

(3) Der Bezug von Krankengeld im Wahltarif nach § 53 Abs. 6 SGB V begründet
Beitragsfreiheit für vor dem Leistungsbezug beitragspflichtiges Arbeitsentgelt
oder Arbeitseinkommen, soweit und solange es entfällt; § 240 Abs. 4 Sätze 1
bis 3 SGB V gelten in diesen Fällen für die Dauer des Leistungsbezugs nicht.
§ 57 Abs. 2 SGB XI bleibt unberührt. Satz 1 gilt nur, wenn die Leistung mindes-
tens in Höhe von 50 v. H. des Betrages gewährt wird, der unter Anwendung des
§ 47 SGB V als Krankengeld zu zahlen wäre.

(4) Der Bezug von Mutterschaftsgeld begründet Beitragsfreiheit für vor dem
Leistungsbezug beitragspflichtiges Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen, so-
weit und solange es entfällt; § 240 Abs. 4 Sätze 1 bis 3 SGB V gelten in diesen
Fällen für die Dauer des Leistungsbezugs nicht.

(5) Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend bei Bezug von Verletztengeld, Übergangs-
geld oder Versorgungskrankengeld von einem Rehabilitationsträger. § 235
Abs. 2 SGB V und § 57 Abs. 4 Satz 4 SGB XI bleiben unberührt.

(6) Mitglieder, die vor

1. Inanspruchnahme der Elternzeit nach § 15 BEEG,
2. Inanspruchnahme der Pflegezeit nach § 3 PflegeZG oder
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3. einer Unterbrechung des Beschäftigungsverhältnisses im Sinne des § 7
Abs. 3 Satz 1 SGB IV

dem Personenkreis der nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V versicherungsfreien Arbeit-
nehmer zuzurechnen waren, sind für die Dauer der Elternzeit im Anschluss an
den Bezug von Mutterschaftsgeld, der Pflegezeit oder ab Beginn des zweiten
Monats der Unterbrechung des Beschäftigungsverhältnisses beitragsfrei, wenn
ohne die freiwillige Mitgliedschaft die Voraussetzungen der Familienversiche-
rung nach § 10 SGB V vorliegen.

(1) Die Beiträge werden als Produkt aus den beitragspflichtigen Einnahmen des
jeweiligen Beitragsmonats und dem Beitragssatz auf zwei Dezimalstellen be-
rechnet; die zweite Dezimalstelle wird um 1 erhöht, wenn sich in der dritten
Dezimalstelle eine der Zahlen 5 bis 9 ergibt.

(2) Für die Berechnung der Beiträge ist der auf den Kalendertag entfallende un-
gerundete Betrag der beitragspflichtigen Einnahmen mit der Anzahl der für den
Beitragsmonat maßgebenden Kalendertage der Mitgliedschaft zu multiplizieren.

(1) Die Beiträge werden für den jeweiligen Beitragsmonat erhoben. Sie sind bis
zum 15. des dem Beitragsmonat folgenden Monats (Fälligkeitstag) zu zahlen.

(2) Abweichend von § 254 Satz 1 SGB V gilt für die Zahlung der Beiträge der
versicherungspflichtigen Studenten Absatz 1, wenn die monatliche Zahlung der
Beiträge sichergestellt ist.
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(1) Die Beiträge sind vom Mitglied auf eigene Kosten und Gefahr unmittelbar an
die zuständige Krankenkasse zu zahlen. Die Beitragszahlung kann durch

1. Abbuchung (Einzugsermächtigung),
2. Überweisung oder Einzahlung,
3. Scheck oder
4. Barzahlung

erfolgen. Eine Beitragszahlung in fremder Währung ist nicht zulässig.

(2) Die Krankenkassen sind berechtigt, das Lastschriftverfahren nach Absatz 1
Nr. 1 zu beenden, wenn Aufträge nicht ausgeführt oder abgebuchte Beiträge
zurückgerufen werden. Die Beendigung des Lastschriftverfahrens ist dem Mit-
glied mitzuteilen. In den Fällen des § 10 Abs. 2 wird daraufhin der für das Se-
mester zu zahlende Beitrag sofort fällig. Das Mitglied kann seine Zustimmung
zum Lastschriftverfahren jederzeit widerrufen.

(3) Als Tag der Zahlung gilt

1. bei Abbuchung der Tag der Fälligkeit,
2. bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto der Krankenkasse oder bei

Zahlung durch Scheck der Tag der Wertstellung zugunsten der Krankenkas-
se, bei rückwirkender Wertstellung das Datum des elektronischen Kontoaus-
zuges des Geldinstituts der Krankenkasse,

3. bei Barzahlung der Tag des Geldeingangs.

(1) Das Inkrafttreten dieser Grundsätze macht eine Überprüfung (§ 6 Abs. 2)
nicht erforderlich.



Seite 15 / 17

(2) Soweit durch das Inkrafttreten dieser Grundsätze eine Änderung bei der Bei-
tragsbemessung zu Lasten des Mitglieds eintritt, wird diese bei der nächsten
Überprüfung (§ 6 Abs. 2) mit Wirkung für die Zukunft wirksam.

(3) Die am 31. Dezember 2008 geltenden Vereinbarungen mit den örtlichen
oder überörtlichen Trägern der Sozialhilfe zur Bemessung der Beiträge der
Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII bleiben über diesen Zeitpunkt hin-
aus bis längstens 30. Juni 2009 in Kraft, sofern sie nicht bereits zu einem frü-
heren Zeitpunkt gekündigt sind oder vorher durch Zeitablauf enden.

Diese Grundsätze vom 27. Oktober 2008 treten am 1. Januar 2009 in Kraft.
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§ Angaben zur Person

§ Angaben zum Familienstand

§ Angaben zum Erwerbsstatus/zur Personenkreiszugehörigkeit

§ Angaben zu den eigenen beitragspflichtigen Einnahmen

§ Erklärung, dass beitragspflichtige Einnahmen über der Beitragsbemes-
sungsgrenze liegen

§ Angaben zu Einnahmen aus unselbstständiger Arbeit (Arbeitsentgelt, Ar-
beitsentgelt aus geringfügiger Beschäftigung, Dienstbezüge, Einmalzah-
lungen, Sonderzahlungen etc.)

§ Angaben zu Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit

§ Angaben zu Renten (aus der Rentenversicherung, aus der Unfallversiche-
rung, aus privater Renten-/Lebensversicherung etc.)

§ Angaben zu Versorgungsbezügen (Betriebsrenten, Zusatzversorgung, Pen-
sionen etc.)

§ Angaben zu Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

§ Angaben zu Einnahmen aus Kapitalvermögen

§ Angaben über den Bezug von Leistungen nach dem SGB XII (ausgenommen
bei Unterbringung in stationären Einrichtungen)

§ Angaben über sonstige beitragspflichtige Einnahmen (Abfindungen, Unter-
haltszahlungen etc.)

§ Angaben zu den Einnahmen des nicht dauernd getrennt lebenden Ehegat-
ten/Lebenspartners, wenn dieser keiner Krankenkasse angehört

§ Höhe der Einnahmen des Ehegatten/Lebenspartners

§ Angaben über die Anzahl der gemeinsamen unterhaltsberechtigten Kinder
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§ Hinweis auf Vorlagepflicht bestimmter Einkommensnachweise

§ Hinweis auf Mitteilungspflicht bei Änderungen in den Verhältnissen

§ Datum und Unterschrift des Mitglieds bzw. des gesetzlichen Vertreters

§ Datenschutzklausel


